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1.	Vorwort zur Broschüre

Stahlschutzwände haben in ganz Europa in den letzten Jahren die Verkehrs

sicherheit in Baustellen stark erhöht. Ihre Leitwirkung schützt  Verkehrsteil-

nehmer vor dem Abkommen in den Gegenverkehr.

In dieser Broschüre werden sämtliche in Deutschland eingeführten Normen, 

Richtlinien und zusätzlichen Bestimmungen hinsichtlich der Sicherung von 

Arbeitsstellen mit Stahlschutzwänden näher erläutert. 

Darüber hinaus soll die Broschüre Auftraggebern wie auch Auftragnehmern 

bei der technischen Gestaltung einer Verkehrsführung mit mobilen Schutz-

wänden in Arbeitsstellen als Hilfestellung dienen, praktische Anwendungsbei-

spiele aufzeigen sowie weitere Anregungen für die Planung von Bauvorhaben 

vermitteln.

Herausgeber ist das �Güteforum Stahlschutzwände�, ein Zusammenschluss 

von Unternehmen und Einzelpersonen aus den Bereichen Herstellung, Mon-

tage und Unterhaltung permanenter und temporärer Stahlschutzwände.

Folgende Aspekte stellen in Zukunft die Tätigkeitsschwerpunkte des Güte-

forums dar:

p	 Sicherung und Erhöhung der Qualität von Herstellungs-, Montage-, War-

tungs- und Unterhaltungsleistungen für mobile Stahlschutzwände,

p 	fachtechnische Mitarbeit und Beratung bei der Gestaltung und Modi�zie-

rung der einschlägigen technischen Regelwerke durch die zuständigen 

Bundes- und Landesbehörden,
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1. Vorwort zur Broschüre

p	 sowie Ausbildungsförderung und Fortbildung bei den ausführenden 

Firmen. 

Diese Broschüre unternimmt den Versuch, den Themenkreis der temporären 

Schutzeinrichtungen erstmalig  umfassend zu erläutern.

Bitte suchen Sie den Dialog mit uns und unterstützen Sie mit Ihren Fragen 

und Anregungen die wichtige Arbeit für eine weitere Erhöhung der Verkehrs-

sicherheit auf unseren Straßen! 

Ihr Güteforum Stahlschutzwände

Seit vielen Jahren werden auf Deutschlands Straßen �Transportable Schutz

einrichtungen� zur Erhöhung der Verkehrssicherheit installiert. 

Eines ihrer Haupteinsatzgebiete sind Autobahnbaustellen. Vor allem durch 

die Trennung von Fahrspuren und die Absicherung von Baufeldern mit Stahl-

schutzwänden wird ein wesentlicher Beitrag geleistet, die Gefährdung von 

Verkehrsteilnehmern weiter zu senken. 

Eine Vielzahl von Regelwerken und Normen sowie eine mittlerweile unüber-

sichtliche Anzahl verschiedener Schutzwandkonstruktionen erschweren aller-

dings zunehmend die praktische Arbeit sowohl für Verwaltung und Planungs-

büros als auch für Hersteller, Montage�rmen und Verkehrsabsicherer.

Aus diesem Grund haben führende Hersteller von transportablen Schutzein-

richtungen beschlossen, eine Plattform zu etablieren, deren Tätigkeit sich pri-

mär auf eine praxisorientierte Weiterentwicklung von Regelwerken sowie auf 

die Erhöhung der Qualität und Rückhaltefähigkeit von Schutzeinrichtungen 

aus Stahl konzentriert.

Das Güteforum Stahlschutzwände  wurde im Januar 2007 gegründet.

Ab sofort steht Ihnen somit ein kompetenter und zentraler Gesprächspartner 

für alle Fragen rund um die transportable Stahlschutzwand zur Verfügung.

Fachtechnische Beratung und Erstellung von Problemlösungen, Entwicklung 

und Durchführung von Ausbildungs- und Schulungsprogrammen, gemein-

2.	Das Güteforum Stahlschutzwände 
	 stellt sich vor
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same Forschungs- und Entwicklungsprojekte � dies sind weitere Themen-

schwerpunkte, mit denen das Güteforum Stahlschutzwände künftig als Binde-

glied zwischen Verwaltung, Planung und Industrie seinen Beitrag zur weiteren 

Erhöhung der Verkehrssicherheit auf Deutschlands Straßen leisten möchte.

Für Fragen aller Art zum Thema �Transportable Schutzeinrichtungen� stehen 

wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

3.	Ein kurzer Rückblick

Die erste mobile Schutzeinrichtung aus Stahl wurde in den achtziger Jahren 

in Deutschland entwickelt. Für den Einsatz im Straßenverkehr wurde sie 1987 

durch einen Crashtest in der Schweiz bei der Eidgenössischen Technischen 

Hochschule Zürich � kurz ETH � geprüft. Zu diesem Zeitpunkt existierten noch 

keine europäischen Normen über Anfahrversuche.  Die von der ETH festge-

legten Prüfkriterien wurden teilweise in die später ausgearbeitete CEN-Nor-

mung der EN 1317 Teil 2 übernommen. 

Eine weitere Entwicklung aus den USA kam in Form eines mobilen Systems 

aus Beton hinzu, welches ebenfalls nach den Kriterien der EN 1317 Teile 1/2 

bei der ETH getestet wurde. Dies war der Beginn für die Anwendung mobiler 

Schutzsysteme in der Absicherung von Straßenbaustellen. 

Die EN 1317 wurde 1998 europaweit und in Deutschland als DIN EN 1317 

mit den Teilen 1 und 2 zur Grundlage von Crashtests eingeführt. Im gleichen 

Jahr etablierte sich die Bundesanstalt für Straßenwesen in Bergisch Gladbach 

� kurz BASt � akkreditiert von der zuständigen europäischen Kommission als 

erstes Prü�nstitut in Deutschland.

Mittlerweile gibt es in den meisten europäischen Mitgliedsstaaten akkredi-

tierte Prü�nstitute als Voraussetzung für den Vergleich von Testergebnissen. 

Die Möglichkeit der Absicherung von Arbeitsstellen mit mobilen Schutzwän-

den wurde Ende der neunziger Jahre in verschiedene nationale Regelwerken 

2. Das Güteforum Stahlschutzwände stellt sich vor
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aufgenommen und führte so zu vielen Neuentwicklungen im Bereich mobiler 

Schutzeinrichtungen. Entsprechende Anforderungen wurden nun vor allem 

hinsichtlich ihrer Leistungskriterien gestellt. 

1997 wurden in Deutschland sowohl die �Zusätzlichen Technischen Vertrags-

bedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an 

Straßen� � kurz ZTV-SA 97 �  als auch die �Technischen Lieferbedingungen für 

transportable Schutzeinrichtungen� � kurz TL-Transportable Schutzeinrich-

tungen 97 � als Ergänzung zu den �Richtlinien für die Sicherung von Arbeits-

stellen an Straßen� (RSA 95) eingeführt.

Heute ist die Anwendung von mobilen Schutzeinrichtungen in Arbeitsstellen 

nicht nur europaweit verbreitet, sondern auch selbstverständlich geworden.

4.	Technische Regelwerke

Der Einsatz und die Prüfung von temporären Schutzeinrichtungen wird in den 

nachfolgend aufgeführten Werken festgelegt. Anwendung �nden sollte  im-

mer die neueste Fassung der Vorschriften.

a)	TL � Transportable Schutzeinrichtungen 97 

	 Ein wichtiges nationales Regelwerk für Hersteller von temporären Schutz-

einrichtungen sind die �Technischen Lieferbedingungen für Transporta-

ble Schutzeinrichtungen�, Ausgabe 1997, mit der Ergänzung �Allgemeines 

Rundschreiben Straßenbau Nr. 5/1999, Sachgebiet 07.3� vom BMV.

b)	DIN EN 1317 �Rückhaltesysteme an Straßen�

	 Das wichtigste europäische Regelwerk für Hersteller von temporären 

Schutzeinrichtungen ist die DIN EN 1317 �Rückhaltesysteme an Straßen�. 

	 Teil 1: Terminologie und allgemeine Kriterien für Prüfverfahren, Deutsche 

Fassung 1998.

	 Teil 2: Leistungsklassen, Abnahmekriterien für Anprallprüfungen und Prüf-

verfahren für Schutzeinrichtungen, Deutsche Fassung 1998 + A1: 2006.

	

c)	 RSA 95 �Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen� 

	 Ein Regelwerk für Ausschreibende und Anwender, Fassung vom Februar 

1995, verbesserte Au�age Mai 2000.

3. Ein kurzer Rückblick
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d)	ZTV-SA 97 �Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien 

für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen�

	 Ein Regelwerk für Anwender ist die ZTV-SA 97, Ausgabe 1997, mit der Er-

gänzung Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 18/1999, Sachgebiet 

07.3 vom BMV.

An dieser Stelle soll hingewiesen werden auf einen wichtigen Auszug aus der 

Ergänzung zur �ZTV-SA 97� vom BMV:

�Die ZTV-SA 97 ist im Abschnitt 6.11.1 �Aufstellen von transportablen Schutz-

einrichtungen� durch folgende Fassung zu ersetzen:

(1)	Zur Verminderung der Unfallfolgen infolge des Abkommens von Fahrzeugen 

von der Fahrbahn, sollten in längerfristigen Arbeitsstellen grundsätzlich trans-

portable Schutzeinrichtungen vorgesehen werden, wo dies aufgrund der zur 

Verfügung stehenden Breite des gesamten Fahrbahnquerschnitts möglich ist....�

5.	Auszüge aus den TL – Trans- 
	 portable Schutzeinrichtungen 97
	 mit Kommentaren
Die �Technischen Lieferbedingungen für Transportable Schutzeinrichtungen (TL-

Transportable Schutzeinrichtungen 97)� enthalten Anforderungen an Gestaltung, 

Material, Konstruktion und Instandsetzung in unterschiedlichen Anforderungs-

klassen sowie Prüfverfahren für transportable Schutzeinrichtungen, die vorwie-

gend als Schutzeinrichtungen an Arbeitsstellen eingesetzt werden.

Einige maßgebliche Abschnitte sollen hier näher betrachtet werden:

a)	Planungsrelevante Breite (Planungsbreite)

wird de�niert als der Abstand, der auf die Horizontale projizierten inneren 

Kanten der im Fußbereich der transportablen Schutzwand angebrachten 

retrore�ektierenden Elemente, soweit der Fußbereich nicht mehr als 5° zur  

Horizontalen geneigt ist. Ohne re�ektierende Elemente entspricht die Bau-

breite der Planungsbreite (siehe Bild I).

planungsrelevante Breite

Baubreite

Kanten der 
retrore�ektierenden 

Elemente

5°

Kanten der 
retrore�ektierenden 

Elemente

planungsrelevante Breite

Bild I: Schemazeichnungen zur Definition der planungsrelevanten Breite

>5°

Baubreite

4. Technische Regelwerke

Stahlschutzwand mit befahrbarem Fuß
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Der Begri� �planungsrelevante Breite� oder auch �Planungsbreite� wurde be-

reits  Anfang der 90er Jahre de�niert. 

Einige Hersteller begannen mit der Entwicklung von besonders schmalen 

Schutzwänden, die z. B. bei Verkehrsüberleitungen die Trennung der gegenläu-

�gen Fahrspuren gewährleisten. Zur Einhaltung der Spurbreiten wurden diese 

Schutzwände konstruktiv auf beiden Seiten mit einem Fuß, der bei einem An-

prall überfahren wird, ausgestattet. Durch re�ektierende, an diesem Fuß befe-

stigte Leitelemente übernahm die Schutzwand gleichzeitig die Funktion ei-

ner Leitwand, so dass auf eine kostenaufwendige Folienmarkierung vor der 

Schutzwand verzichtet werden konnte. Der Fußbereich dieser Konstruktionen 

war deshalb nahezu auf Null auslaufend (siehe Bild I, links) und der Bereich des 

Fußes mit den re�ektierenden Elementen konnte der angrenzenden Fahrspur 

zugeschlagen werden. Die verbleibende Restbreite ist als �planungsrelevante 

Breite� bekannt. 

Fazit: 

Auch für �schmale� Fahrbahnquerschnitte (z. B. 11,50 m Breite, siehe Bild II ) oder 

bei baubedingt besonders engen Verhältnissen (z. B. Brückensanierungen) ste-

hen dem Planer von Behelfsverkehrsführungen schmale, geprüfte Schutzein-

richtungen zur Auswahl. Verkehrsteilnehmer pro�tieren ihrerseits durch ein 

größeres Platzangebot in den meist sehr engen Baustellenbereichen.

Ein Beispiel für die Anwendung der planungsrelevanten Breite einer Stahl-

schutzwand: Die dargestellte so genannte 4 + 0  Verkehrsführung entspricht 

einer verbreiteten Variante mit einem relativ schmalen Regelquerschnitt von 

nur 11,50 m.

Dieses Beispiel zeigt, dass für den Einsatz einer transportablen Stahlschutz-

wand nicht mehr Platz benötigt wird, als bei einer traditionellen Fahrbahntren-

nung mit Markierungsfolie (RSA Teil D 2.3.2 Breite von Behelfsfahrstreifen und 

-trennstreifen). Der hierdurch erzielte Sicherheitsgewinn ist enorm und gleich-

zeitig erübrigt sich die erschwerte Verlegung von Folien bei Wind und Wetter.

b)	Abmessungen und Gestaltung

Die äußeren Abmessungen einer mobilen Schutzwand werden folgender

maßen eingegrenzt:

�Transportable Schutzeinrichtungen haben eine Höhe von mindestens 500 mm. Die 

Breite sollte 700 mm nicht überschreiten.�

Re�ektierende Leitelemente sind in bestimmten Abständen anzubringen: 

�Im Sockelbereich (Draufsichtbereich) sind zur Verkehrsseite gelbe retrore�ektie-

rende Elemente außerhalb der senkrechten oder nahezu senkrechten Sockelteile, 

ersatzweise mindestens 5 cm, maximal 20 cm von der Sockelkante entfernt (Begren

Bild II: Planungsrelevante Breite

5. Auszüge aus der TL � Transportable Schutzeinrichtungen 97 5. Auszüge aus der TL � Transportable Schutzeinrichtungen 97

Straßenquerschnitt 11,50 m

Stahlschutzwand .. . . . . . . . .  50 cm breit

Wirkungsbereich .. . . . . . . . .  W3

Planungsrelevante Breite.. .  20 cm

2,50 m 3,15 m

50 cm

20 cm

2,50 m3,15 m

50 cm dynamische Verschiebung
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zung der Verschmutzung), im Längsabstand von 100 bis 150 cm anzubringen. Die 

Re�ektoren müssen Rückstrahlwerte von mindestens 12 mcd/lx haben (Messgeo-

metrie Anleuchtungswinkel �/Beobachtungswinkel �: 3,5/5°). Die Elementkörper 

müssen gelb oder tagesleuchtgelb sein und können verdübelt, verschraubt, ge-

steckt oder geklemmt sein, so dass sie sich nicht von sich aus von der Schutzein-

richtung lösen.

Weiterhin:

Im oberen Seitenwandbereich sind zur Verkehrsseite ebenfalls gelbe retrore�ektie-

rende Elemente unter folgenden Randbedingungen anzubringen: 

p	 Unterkante dieser Elemente mindestens 400 mm über der Boden�äche, 

p	 Oberkante dieser Elemente höchstens 600 mm über der Boden�äche, 

p	 Längsabstand dieser Elemente zwischen 100 und 150 cm. 

Eine transportable Schutzeinrichtung gem. TL � Transportable Schutzeinrich-

tungen 97 muss immer mit gelben, retrore�ektierenden Elementen ausgestat-

tet sein (siehe auch TL-Leitelemente 97). In einigen Ausschreibungen �ndet 

sich gelegentlich die Forderung, die nachgefragten Schutzwände mit Re�ek-

toren auszurüsten. Dieser Hinweis ist nicht notwendig.

Für eine gleichmäßige und lückenlose Bestückung der Schutzwand werden 

retrore�ektierende Elemente dementsprechend im Längsabstand innerhalb 

der vorgegebenen Toleranzen angeordnet. Bei Dunkelheit erzeugen die Re-

�ektoren einen einheitlichen Eindruck und gewährleisten so eine klare Leit

wirkung. Optimal ist eine jeweils lotrechte Ausrichtung der unteren und obe-

ren Re�ektoren zueinander.

Besonderes Augenmerk ist auf die Wartung und Reinigung der Re�ektoren 

während des Einsatzes zu richten. Fehlende oder durch Berührung abge-

fahrene Re�ektoren sollten im Rahmen einer wöchentlichen Unterhaltung 

komplettiert oder gereinigt werden. Die Bauherren sind zuständig für die  

Durchsetzung der vertraglich geregelten Wartungsarbeiten.

c)	 Passive Sicherheit

Transportable Schutzeinrichtungen müssen zur Quali�zierung durch Anprallver-

suche hinsichtlich Verschieblichkeit, Durchbruchsicherheit sowie der Gefährdung 

von Verkehrsteilnehmern und Dritten untersucht werden. Die Anforderungen hin-

sichtlich der Aufhaltestufe ergeben sich aus DIN EN 1317-2. 

�Wegen der besonderen Verhältnisse in Arbeitsstellen ist neben dem tatsächlich 

ermittelten Wirkungsbereich oder der Klasse gemäß Tabelle 4 der DIN EN 1317-2 

die dynamische Querverschiebung anzugeben�(Hinweis: Zwischen entgegenge-

setzt gerichteten Verkehrsströmen darf die dynamische Querverschiebung maxi-

mal 50 cm betragen).

Im Übrigen gelten die Anforderungen gemäß DIN EN 1317-2.

Dies ist eine eindeutige Aussage zu den notwendigen Anprallprüfungen. Die 

Prüfkriterien aus der Norm DIN EN 1317-2 bilden die Grundlage für alle Anprall

versuche.

Fazit: 

Jede transportable Schutzeinrichtung muss gem. DIN EN 1317-2 getestet 

5. Auszüge aus der TL � Transportable Schutzeinrichtungen 97 5. Auszüge aus der TL � Transportable Schutzeinrichtungen 97
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sein. Bei Einsatz einer transportablen Schutzeinrichtung als Mitteltrennung 

darf die nachgewiesene dynamische Durchbiegung des für die Ermittlung des 

Wirkungsbereiches maßgeblichen Versuches nicht größer sein als 50 cm.

d)	Eignungsprüfungen

�Eignungsprüfungen sind Prüfungen zum Nachweis der Erfüllung der Anforderun

gen an die Produkte für die geprüfte Bauart. 

Die Eignung einer transportablen Schutzeinrichtung ist nach Maßgabe dieser  

Technischen Lieferbedingungen durch ein Prüfzeugnis aufgrund einer Eignungs-

prüfung der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) nachzuweisen. 

Achtung: Hier besteht ein entscheidender Unterschied zu den permanenten 

Rückhaltesystemen.

Die Hersteller lassen ihre transportablen Schutzeinrichtungen bei einem akkre-

ditierten Prü�nstitut nach der EN 1317-2 testen und müssen für den späteren 

Einsatz der Schutzeinrichtungen in Deutschland diese Prüfung dann anschlie-

ßend wiederum von der BASt begutachten lassen.

Diese Verfahrensweise ist für die Hersteller problematisch, da es bis zur Vorlage 

einer Begutachtung durch die BASt zu langen Wartezeiten kommen kann. 

Da außerdem keine Richtlinien für eine Begutachtung de�niert sind, kommt es 

nicht selten zu unterschiedlichen oder abweichenden Ergebnissen bezüglich 

Auswertung und  Schlussfolgerungen durch die BASt. 

Fazit: 

Die Erarbeitung einer Richtlinie für die Begutachtung von Anprallprüfungen 

an transportablen Schutzeinrichtungen ist dringend notwendig. 

e)	Kipplängenbegrenzung (KLB) für Schutzwandsysteme der  

	 Aufhaltestufe T1 und T2

Die aus der Ergänzung zur TL-Transportable Schutzeinrichtungen 97 resultie-

rende Forderung des BMV vom 15. Dezember 1998 wurde von der BASt in den 

Prüfbedingungen umgesetzt: Jeder Hersteller von Schutzwänden muss seine 

Systeme der Aufhaltestufen T1 und T2 daraufhin prüfen lassen. Im BASt-Prüf-

bericht wird festgehalten, ob das getestete System ein KLB-Element benötigt 

oder nicht. Der Hersteller muss die notwendigen Bauteile für diesen Test be-

reitstellen. Zudem liegt die Umsetzung der Prüfungsergebnisse in seiner Ver-

antwortung, d. h., alle Schutzwände der gleichen Bauart müssen im Abstand 

von maximal 250 m mit den erforderlichen, von der BASt geprüften, KLB-Ele-

menten ausgerüstet werden. 

Entsprechend der Forderung bezieht sich diese Prüfung nur auf Systeme mit 

der Aufhaltestufe T1 und T2, d. h. höherwertige Systeme werden nicht geprüft 

und benötigen somit keine KLB-Elemente.

Hieraus ergibt sich, dass Systeme der T1- und T2-Klasse, die gleichzeitig in ei-

ner höheren Aufhaltestufe (z. B. T3) erfolgreich getestet und eingesetzt wer-

den, den KLB-Belastungsversuch nicht benötigen. Da dieser Umstand bei der 

Erstellung der Richtlinie für die Kipplängenbegrenzung nicht berücksichtigt 

wurde, sollte dies im Rahmen einer künftigen Überarbeitung geschehen. 

5. Auszüge aus der TL � Transportable Schutzeinrichtungen 97 5. Auszüge aus der TL � Transportable Schutzeinrichtungen 97
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KLB-Prüfgerät der BASt

Beispiel für ein KLB-Element

6.	Vorstellung und Erläuterung 
	 der DIN EN 1317 Teil 1 und 2

Die Europäische Norm EN 1317 wurde in Deutschland 1998 als DIN EN 1317 

eingeführt. Für die Durchführung eines Anfahrversuchs (Crashtests) sind die in 

Teil 1 und 2 vorgegebenen Kriterien maßgebend, während die 1997 vom BMV 

eingeführten TL � Transportable Schutzeinrichtungen  97, die technischen 

Lieferbedingungen für die Hersteller mehr oder weniger klar beschreiben. 

a) Ablauf eines Anfahrversuches:

p	 Der Hersteller konstruiert die zu prüfende Schutzwand nach seinen Vorstel-

lungen. Eckdaten geben die TL-Transportable Schutzeinrichtungen 97 vor. 

p	 Der Hersteller gibt an, welche Aufhaltestufen nachgewiesen werden sollen. 

p	 Bei der Auswahl des Prü�nstitutes muss auf die Akkreditierung für die 

Durchführung von Prüfungen nach EN 1317 geachtet werden (Anschriften 

der europäischen akkreditierten Prü�nstitute �nden Sie im Anhang 4). 

p	 Die Montage der Schutzwand auf dem Testgelände wird vom Hersteller 

ausgeführt. Dieser bestimmt die Aufbaulänge, Art der Montage und ob 

eine Bodenverankerung an Anfang und Ende der Wand benötigt wird. 

p	 Die Ausführung des Crashtests obliegt allein dem Prü�nstitut, das sich 

streng an die Vorgaben der EN 1317 zu halten hat. Fahrzeuge werden hin-

sichtlich der nachzuweisenden Aufhaltestufen ausgewählt. Geschwindig-

5. Auszüge aus der TL � Transportable Schutzeinrichtungen 97
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keit, Fahrzeuggewicht und Anprallwinkel sind durch die Prüfbedingungen 

vorgegeben. 

p	 Die Ergebnisse der Tests werden in einem Prüfbericht für jeden Anfahrver-

such separat zusammengestellt.

 

p	 Die TL - Transportable Schutzeinrichtungen 97 schreiben vor: �Die Eignung 

einer transportablen Schutzeinrichtung ist nach Maßgabe dieser Technischen 

Lieferbedingungen durch ein Prüfzeugnis aufgrund einer Eignungsprüfung der 

Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) nachzuweisen.� 

	 Dieser Nachweis wird nach Weiterleitung der vollständigen Prüfunterlagen 

des akkreditierten Instituts an die BASt erbracht, indem diese wiederum 

dem Hersteller die notwendige Eignung in Form einer Begutachtung be-

scheinigt.

b) Aufhaltestufen Tabelle 1:

c) Prüfkriterien bei Fahrzeuganprall Tabelle 2:

Tabelle 1 zeigt die möglichen Aufhaltestufen aus der DIN EN 1317. Für den 

temporären Einsatz in Deutschland werden derzeit nur die Aufhaltestufen T1, 

T2, T3, H1 und H2 gefordert. Tabelle 2 nennt die zum Erreichen der Aufhalte-

stufe notwendigen Prüfkriterien.

Ein Beispiel zur Handhabung der Tabellen 1 und 2:

Eine Schutzwand soll nach Aufhaltestufe H 1 getestet werden.

In Tabelle 1 werden die Prüfbedingungen für �höheres Aufhaltevermögen�  

unter der Rubrik �Abnahmeprüfungen� genannt, hier TB 42 und TB 11 (TB 

gleichgesetzt mit TestBedingungen). In Tabelle 2 werden diese Testbedin-

gungen dargestellt. Bei TB 11 wird zur Durchführung des Versuchs ein PKW 

eingesetzt: Mit einem tatsächlichen Gesamtgewicht von 900 kg  fährt dieser 
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Aufhaltestufen Abnahmeprüfung

Aufhaltevermögen nur für
vorübergehende 
Schutzeinrichtungen

Normales Aufhaltevermögen

Höheres Aufhaltevermögen

Sehr hohes Aufhaltevermögen

T1

T2

T3

N1

N2

H1

H2

H3

H4a

H4b

TB 21

TB 22

TB 41 + TB 21

TB 31

TB 32 + TB 11

TB 42 + TB11

TB 51 + TB 11

TB 61 + TB 11

TB 71 + TB 11

TB 81 + TB 11

Prüfung

TB 11

TB 21

TB 22

TB 31

TB 32

TB 41

TB 42

TB 51

TB 61

TB 71

TB 81

Anprall
geschwindigkeit 

(km/h)
Anprallwinkel

(Grad)

Gesamtmasse
des Fahrzeugs

(kg)

Anprall
energie

(kJ)

100

80

80

80

110

70

70

70

80

65

65

20

8

15

20

20

8

15

20

20

20

20

900 / Pkw

1 300 / Pkw

1 300 / Pkw

1 500 / Pkw

1 500 / Pkw

10 000 / Lkw

10 000 / Lkw

13 000 / Bus

16 000 / Lkw

30 000 / Lkw

38 000 / Lkw

40,6

6,2

21,5

43,3

81,9

36,6

126,6

287,5

462,1

572,0

724,6
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mit einer Geschwindigkeit von 100 km/h und in einem Winkel von 20° gegen 

die Schutzeinrichtung.

Bei TB 42 wird der Versuch mit einem LKW durchgeführt: 

Das 10 Tonnen schwere Fahrzeug fährt mit einer Geschwindigkeit von 70 km/h 

und in einem Winkel von 15° an die exakt bauartgleiche Schutzeinrichtung. 

Die Ergebnisse zeigen in Form eines Prüfberichtes auf, wie sich das Fahrzeug 

und das geprüfte Produkt beim Test verhalten. Der Bericht gibt u. a. Auskunft 

über die dynamische Durchbiegung und den Wirkungsbereich (W) und be-

schreibt die Montageart der Schutzwand.

Es werden ferner folgende Aussagen gemacht: 

p	 ob das geprüfte System verankert oder unverankert angefahren wurde,

p	 zu ASI- und THIV-Index; Messwerte, die die Belastung der Fahrzeuginsassen 

angeben. 

Wenn sich das Verhalten des Fahrzeuges, das Verhalten der Schutzwand und 

alle anderen Werte im Normbereich der DIN EN 1317 be�nden, kann von einer 

bestandenen Prüfung ausgegangen werden. 

Wichtig an dieser Stelle festzuhalten:

Für den praktischen Einsatz einer Schutzwand ist nicht allein das Prüfergebnis 

maßgeblich (hilfreiche Hinweise �nden Sie im Kapitel 12, Planungshilfen für 

Ausschreibende).

d) Aufhaltestufen

Die Tabelle 1 enthält die Au�istung der Aufhaltestufen für Schutzeinrich-

tungen, unterteilt nach Aufhaltevermögen. Dazu sagt die Anmerkung 2 in der 

DIN EN 1317-2 aus, dass ein erfolgreich getestetes System auch die Bedin-

gungen für eine niedrigere Aufhaltestufe umfasst, wobei diese zwar N1 und 

N2, jedoch nicht T3 beinhalten. Für temporäre Maßnahmen gilt dies bei den 

oben genannten Systemen, aber nur, wenn der Wirkungsbereich (siehe hierzu 

g) Stufen des Wirkungsbereiches Tabelle 4) gleich oder höherwertiger ist als 

bei einem System mit geringerer Aufhaltestufe.

e) Anprallheftigkeit

Die Anprallheftigkeit für Fahrzeuginsassen wird durch die Indizes ASI, THIV 

und PHD nachgewiesen. Der ASI-Wert ist ein Index für die Schwere der Be-

schleunigung und gibt das Maß für die Heftigkeit der auf die Fahrzeuginsas-

sen wirkenden Fahrzeugbewegung während des Anpralls an. Der vorgese-

hene dimensionslose Grenzwert liegt bei 1, unterhalb dieses Wertes ist das 

Tabelle 3, Anprallheftigkeitsstufen 
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KennwerteAnprallheftigkeitsstufen 

und

ASI (Acceleration Severity Index)
THIV (Theoretical Head Impact Velocity)
PHD (Post-Impact Head Deceleration)

A

B

C

ASI�1,0

1,0 < ASI � 1,4

1,4 < ASI � 1,9

THIV�33 km/h

PHD � 20 g


